












Frau
Ingrid Reuter
Vorsitzende
Ausschuss für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen 24.11.2018

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Stadtgestaltung und Wohnen am 05.12.2018
hier: Errichtung eines Gemeindehauses auf dem Grundstück Lindenhorster Straße 80 

a, Gemarkung Dortmund, Flur 51, Flurstücke 428 und 609, DS-Nr. 12907-18
und
Vorbescheid für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses und eines bosnischen 
Gemeindehauses auf dem Grundstück Lindenhorster Straße 158, Gemarkung 
Lindenhorst, Flur 1, Flurstück 1031, DS-Nr. 12910-18

Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

im Wege der Dringlichkeit bitte ich, die Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Um-
welt, Stadtgestaltung und Wohnen um die Tagesordnungspunkte 

Errichtung eines Gemeindehauses auf dem Grundstück Lindenhorster Straße 80 a,
Gemarkung Dortmund, Flur 51, Flurstücke 428 und 609, DS-Nr. 12907-18
und
Vorbescheid für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses und eines bosnischen Gemeinde-
hauses auf dem Grundstück Lindenhorster Straße 158, Gemarkung Lindenhorst, Flur 1, Flur-
stück 1031, DS-Nr. 12910-18

erweitern zu lassen.

Die Bezirksvertretung Eving beschloss in ihrer 33. Sitzung am 19.09.2018, den Vorlagen der 
Verwaltung nicht zuzustimmen. Die Verwaltung wurde beauftragt, mit den Antragstellern
Gespräche aufzunehmen, mit dem Ziel, auf die geplanten Minarette zu verzichten.
Trotz umfangreicher Moderationsbemühungen der Verwaltung konnte keine Zustimmung der 
Bezirksvertretung, auch unter Hinweis auf den Rechtsanspruch auf Baugenehmigung bzw. 
Vorbescheid, erzielt werden. Die Antragsteller halten an den Minaretten fest und wünschen 
die Bescheidung ihrer Anträge.
Da Rechtsanspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung bzw. eines Vorbescheids bestehen, 
werden die Vorhaben dem Rat der Stadt Dortmund zur Entscheidung vorgelegt.
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Aus dem Rechtsanspruch auf Baugenehmigung bzw. Vorbescheid ergeben sich bei weiteren 
Verzögerungen der Bescheidungen der Anträge Klagerisiken mit Schadensersatzerwartungen. 
Die hierdurch begründete Eibedürftigkeit erfordert eine von der üblichen Beteiligungsfolge 
abweichende Gremienbefassung und hinsichtlich der Beteiligung des Ausschusses für Um-
welt, Stadtgestaltung und Wohnen eine Befassung im Wege der Dringlichkeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ullrich Sierau
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